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Einleitung

Fragestellung

Patent- und Markenrechte sind für den wirtschaftlichen Erfolg eines Un-
ternehmens von elementarer Bedeutung.1 Diesen Schutzrechten kommt
ein eigenständiger ökonomischer Wert zu.2 Durch die Veräußerung, Teil-
veräußerung, Lizenzierung und Einbringung als Sacheinlage in eine Kapi-
talgesellschaft kann ein Unternehmen den in den Schutzrechten verkör-
perten ökonomischen Wert realisieren (sog. Schutzrechtsteilhabe). Die
wirtschaftliche Partizipation anderer Unternehmen an bestehenden frem-
den Schutzrechten ist entsprechend den ökonomischen Vorzügen attrak-
tiv. Durch die wirtschaftliche Teilhabe nutzen Unternehmen fremde
Schutzrechte, ohne eigene Marken- und Patentrechte kosten- und zeitin-
tensiv aufbauen zu müssen und sind damit in der Lage, Wettbewerbsvor-
teile im Markt zu generieren.3 Auch kann sich der ökonomische Wert der
Schutzrechte aufgrund einer mehrgliedrigen Nutzung durch eine Vielzahl
von Unternehmen steigern. Dies zeigt sich beispielsweise an der Division
von Markenrechten: Die Teilung ermöglicht es den Unternehmen, diejeni-
gen „Teile“ einer Marke zu veräußern, welche sie zur Vermarktung und Er-
zeugung ihrer Produkte nicht benötigen. Daneben kommen für Unterneh-
men zeitlich, geografisch, auf Stückzahl oder Nutzerzahl beschränkte Par-
tizipationsmöglichkeiten durch die Lizenzierung in Betracht, wodurch der
Lizenzgeber Lizenzeinnahmen generiert und den Bekanntheitsgrad von
Markenrechten erhöht.4

Die skizzierte Bedeutung von Marken- und Patentrechten für den öko-
nomischen Erfolg eines Unternehmens erfordert ein effizientes Schutz-

I.

1 Siehe hierzu eingehend Götting, AG 1999, S. 1; Ensthaler/Strübbe, Patentbewertung,
S. 35 ff.; Brämer, Sicherungsabtretung, S. 74; Haedicke, Patentrecht, Kapitel 1 Rn. 1;
Rammer, Patente und Marken, S. 1; vgl. ebenfalls Weiden, GRUR 2018, S. 58.

2 Zum ökonomischen Wert von Marken- und Patentrechten Repenn/Weidenhiller,
Markenbewertung, S. 2 ff.; Ingerl/Rohnke, MarkenG, Vor. §§ 27–31 Rn. 1; Bugdahl,
Marken, S. 191 f.

3 Zu den Wettbewerbsvorteilen Ingerl/Rohnke, MarkenG, Vor. §§ 27–31 Rn. 1; Göt-
ting, AG 1999, S. 1.

4 Siehe zur Erhöhung des Bekanntheitsgrades von Marken durch die Lizenzierung
Brämer, Sicherungsabtretung, S. 75; Ruijsenaars, GRUR Int. 1988, S. 385, 386.
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rechtsmanagement, das die Partizipation unter Berücksichtigung der ver-
schiedenen rechtlichen Gestaltungsformen und Risiken ermöglicht. Denn
die ökonomischen Auswirkungen, die der Wegfall von Marken- und Pa-
tentrechten für Unternehmen oder einen Unternehmensverbund haben
kann, sind weitreichend. Beispielsweise zeigt sich dies in den Fällen einer
Unternehmensinsolvenz, wenn es zu Kettenlizenzen an einer Vielzahl von
Patenten gekommen ist, wodurch die Nutzungsberechtigung an den Pa-
tentrechten gefährdet wird.5

Das Schutzrechtsmanagement wirft besondere ungeklärte Rechtsfragen
auf. Denn die bestehenden Regelungen in den verschiedenen Rechtsgebie-
ten und die durch die Kautelarjurisprudenz entwickelte Vielzahl an Ver-
tragsformen mit gesellschaftsrechtlichem Bezug bedingen, dass Unterneh-
men die normativen Grundlagen des Marken-, Patent- und Gesellschafts-
rechts berücksichtigen müssen. Hinzu kommt, dass die Motivationsgrund-
lage eines Unternehmens, an einem Marken- oder Patentrecht zu partizi-
pieren, im gegenseitigen Austausch verschiedener Schutzrechte liegt,6 mit
der Folge, dass rechtlich selbstständige Unternehmen gemeinsam oder im
Gegenseitigkeitsverhältnis an Marken- und Patentrechten teilhaben. In die-
ser Gemengelage ist die Komplexität der Vertragsgestaltung begründet,
was die effiziente Schutzrechtsverwaltung vor besondere Rechtsfragen
stellt.

Gegenstand der folgenden Untersuchung ist nicht nur die Frage, ob und
inwiefern Unternehmen an Marken- und Patentrechten partizipieren kön-
nen, sondern auch wie die vertraglichen Ausgestaltungsformen katego-
risch erfasst und systematisiert werden können. Dazu bedarf es einer fun-
dierten Auseinandersetzung mit dem Marken- und Patentvertragsrecht un-
ter Berücksichtigung der gesellschaftsrechtlichen Einflüsse. Ziel ist hierbei,
die vertraglichen Gestaltungen einer wirtschaftlichen Partizipation an
Marken- und Patentrechten unter besonderer Berücksichtigung des Gesell-
schaftsrechts herauszuarbeiten. Es gilt die für die „Partizipationsform“
maßgeblichen Rechtsgrundlagen zu ermitteln, um so die jeweils anwend-
baren Normen zu identifizieren. Auf diesem Weg soll die Arbeit einen Bei-
trag dazu leisten, eine rechtssichere und dogmatisch stringente Grundlage
für die Gestaltung von Verträgen bereit zu stellen. Die daraus gewonnenen
Erkenntnisse werden dazu genutzt, um die Risiken und Grenzen der ver-
traglichen Ausgestaltungen aufzuzeigen und damit den Rechtsrahmen für
eine effiziente Schutzrechtsverwaltung zu definieren.

5 Siehe etwa OLG München, GRUR 2013, S. 1125 ff.
6 Vgl. „Tauschpatente“ bei Ensthaler/Strübbe, Patentbewertung, S. 40 f.
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Die Arbeit beschränkt sich exemplarisch auf Patent- und Markenrechte;
unter Berücksichtigung des Personen- und Kapitalgesellschaftsrechts. An-
dere Rechte des Geistigen Eigentums, wie das Urheber-, Design- und Ge-
brauchsmusterrecht, finden hingegen keine Berücksichtigung. Diese Ein-
schränkung ergibt sich nicht nur aus der größeren ökonomischen Bedeu-
tung des Marken- und Patentrechts für Unternehmen, sondern auch da-
raus, dass die mit den Marken- und Patentrechten verwandten Schutzrech-
te in ihren Strukturgrundsätzen in der Regel den Marken- und Patentrech-
ten folgen; davon ausgenommen ist aufgrund der Strukturunterschiede
das Urheberrecht (vgl. § 29 UrhG). Darüber hinaus werden europarechtli-
che, kartellrechtliche und steuerrechtliche7 Fragen ausgeklammert. Folg-
lich gilt die Ausarbeitung nur für kartellrechtskonforme Verträge. Europa-
rechtliche Fragestellungen spielen eine zunehmend gewichtigere Rolle in
der Marken- und Patentvertragspraxis. Allerdings können Unterschiede
zum autonom auszulegenden europarechtlichen Marken- und Patentver-
tragsrecht nur dann korrekt erfasst werden, wenn ein rechtssicheres und
dogmatisch stringentes Bild des nationalen Rechts besteht.8

Forschungsstand

Eine Untersuchung der vertraglichen Partizipationsmöglichkeiten an Mar-
ken- und Patentrechten unter besonderer Berücksichtigung der Vorgaben
und Besonderheiten des Gesellschaftsrechts ist bisher kaum erfolgt. In der
Regel verharren die Autoren auf einer weitgehend intradisziplinären Per-
spektive: Die Literatur zum Marken- und Patentvertragsrecht behandelt
Grundprobleme sowie dogmatische Fragen der Nutzung bzw. Partizipati-
on meist aus der Perspektive des Schutzrechtsinhalts und einzelner Akteu-
re.9 Deren verbandsrechtliche Struktur spielt grundsätzlich keine besonde-
re Rolle. Die gesellschaftsrechtliche Literatur beschränkt sich demgegen-

II.

7 Die steuerrechtliche Diskussion steht im Fokus der öffentlichen Debatte, kann
aber aufgrund der Besonderheiten in diesem Rechtsgebiet nur wenig zum Untersu-
chungsgegenstand der Arbeit beitragen. Siehe zur steuerrechtlich motivierten Li-
zenzierungspraxis faz.net vom 11.10.2013: „Google verschiebt für Steuertrick Milli-
arden nach Bermuda“; abrufbar unter http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/recht-s
teuern/legale-umgehungsmethode-google-verschiebt-fuer-steuertrick-milliarden-na
ch-bermuda-12613798.html.

8 Pahlow, Lizenz, S. 3 f.
9 Pahlow, Lizenz und Lizenzvertrag, 2006; McGuire, Die Lizenz, 2012; Hilty, Lizenz-
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über grundsätzlich auf Einzelfragen, etwa der Einlagefähigkeit von Mar-
ken- und Patentrechten sowie Nutzungsrechten an diesen, berücksichtigt
aber nicht die Besonderheiten, die sich aus den jeweiligen Schutzrechtsre-
gimen ergeben können.10

Peters bearbeitet eine Fragestellung, die in der Schnittmenge zwischen
Gesellschafts-, Marken- und Patentrecht liegt.11 Die Untersuchung befasst
sich mit den Rechten des Geistigen Eigentums bei Unternehmenstransak-
tionen. Im Vordergrund steht der Unternehmenserwerb mitsamt seinen
Rechten. Auf die vertragliche Ausgestaltung der Partizipation an Marken-
und Patentrechten, ohne den Unternehmenserwerb anzustreben, geht
auch diese Studie nicht ein.

Es fehlen Untersuchungen, die die Besonderheiten der Leerübertragung
von gewerblichen Schutzrechten und die sich daraus ergebenden Wechsel-
wirkungen zwischen Marken-, Patent- und Gesellschaftsrecht berücksichti-

Pahlow, Patentvertragsrecht, 2017; Groß, Der Lizenzvertrag, 2011; Bartenbach, Pa-
tentlizenz- und Know-how-Vertrag, 2013; Coordes, Markenlizenz, 2013; Müller, Fir-
menlizenz und Konzernfirma, 1996; Herbst, Die rechtliche Ausgestaltung der Li-
zenz und ihre Einordnung in das System des Bürgerlichen Rechts, 1968; Frey, Die
Rechtsnatur der Patentlizenz, 1976; Bühler, Die freie Markenlizenzierung, 1995;
Emmert, Die Stellung der Markenlizenz im deutschen Privatrecht, 2001; Stier, Die
Unterbrechung urheberrechtlicher Lizenzketten, 2014; Bühling, Die Markenlizenz
und ihre vertragliche Gestaltung, 1999.

10 Sonsnitza, GmbHR 2002, S. 821–829; Baums, Recht der Unternehmensfinanzie-
rung, 2017; Boehme, Kapitalaufbringung durch Sacheinlagen, 1999; Boehme,
GmbHR 2000, S. 841–847; Bork, ZHR 154 (1990), S. 205–236; Schmidt, Einlage
und Haftung des Kommanditisten, 1977; Schmidt, ZHR 154 (1990), S. 237–258;
Götting, AG 1999, S. 1–9; Groh, BB 1982, S. 133–142; Knobbe-Keuk, ZGR 1980,
S. 214–224; Meilicke, BB 1991, S. 579–587; Pentz, ZGR 2001, S. 901–920; Stein-
beck, ZGR 1996, S. 116–141; Sudhoff/Sudhoff, NJW 1982, S. 129–134; Berger, Mar-
kenlizenz und Kapitalersatz, 1999; Mack, Die Regresshaftung von Vorstandsmit-
gliedern einer Aktiengesellschaft, 2015; Maier, Wettbewerbsrechtliche Haftung
geschäftsführender Organe, 1988; Lohbeck, Die Haftung in Verletzermehrheit
und Verletzerkette, 2014; Schapiro, Unterlassungsansprüche gegen die Betreiber
von Internet-Auktionshäusern und Internet-Meinungsforen, 2011; Weusthoff, Die
Organhaftung der Aktiengesellschaft bei fehlerhafter Rechtseinschätzung, 2016;
Ottofülling, Die wettbewerbsrechtliche und immaterialgüterrechtliche Störerhaf-
tung des Geschäftsführers der GmbH, 1990. Keller, Die deliktische Außenhaftung
des GmbH-Geschäftsführers für Fehlverhalten im Unternehmensbereich, 2001;
Kindler, Unkenntnis, in: FS Köhler 2014, S. 348–358.

11 Peters, Rechte des Geistigen Eigentums bei Unternehmenstransaktionen, 2016;
ebenso Bolt, BB 2013, S. 2568–2573.
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gen. So gehen Gleiss12 und Lunze13 auf die Rechtsfolgen der Nichtigerklä-
rung eines Patents ein; Hoffman14 untersucht die Grundsätze der Leerüber-
tragung und Nabrotzki15 die Sacheinlagefähigkeit von Lizenzen. Ebenso
finden sich Arbeiten zur Insolvenzfestigkeit von Lizenzen.16 Welche Fol-
gen der Rechtsfortfall, die Insolvenz des Inferenten von Marken- und Pa-
tentrechten, auf die Sacheinlagefähigkeit hat und ob die Grundsätze der
Leerübertragung angewendet werden können, wird allerdings nicht be-
leuchtet. Eine umfassende Auseinandersetzung der vertraglichen Partizipa-
tionsmöglichkeiten unter Berücksichtigung des Marken- und Patentrechts
einerseits, und den Besonderheiten des Gesellschaftsrechts andererseits,
fehlt bislang.

Dagegen existieren umfassende Untersuchungen, die sich mit dem Li-
zenzvertragsrecht befassen.17 Pahlow beschreibt den Rechtscharakter der
Lizenz unter Berücksichtigung rechtshistorischer Erkenntnisse und ordnet
den Lizenzvertrag in die Vertragsdogmatik des Bürgerlichen Gesetzbuchs
ein.18 McGuire19 setzt sich mit dem Lizenzvertragsrecht auseinander. Hil-
ty20 untersucht das Lizenzvertragsrecht im schweizerischen Recht. Es wer-
den auch einzelne Fragestellungen zu Lizenzverträgen im Rahmen anderer

12 Gleiss, Fehlen und Wegfall des Schutzrechtes bei Lizenz- und Nutzungsverträgen
– Patent und Urheberrecht –, 1994.

13 Lunze, Rechtsfolgen, 2006;.
14 Hoffman, ZGE 2014, S. 1–47.
15 Nabrotzki, Lizenzen an Immaterialgüterrechten als Mittel der Kapitalaufbrin-

gung, 2008.
16 Scherenberg, Lizenzverträge in der Insolvenz des Lizenzgebers unter besonderer

Berücksichtigung des Wahlrechts des Insolvenzverwalters nach § 103 Abs. 1 InsO,
2005; Berger, Insolvenzschutz für Markenlizenzen, 2006; Daneshzadeh Tabrizi, Li-
zenzen in der Insolvenz nach dem Scheitern des Gesetzes zur Einführung eines
§ 108a InsO, 2011.

17 Bartenbach, Die Patentlizenz als negative Lizenz, 2002; Henn/Pahlow, Patentver-
tragsrecht, 2017; Groß, Der Lizenzvertrag, 2011; Bartenbach, Patentlizenz- und
Know-how-Vertrag, 2013; Coordes, Markenlizenz, 2013; Müller, Firmenlizenz und
Konzernfirma, 1996; Herbst, Die rechtliche Ausgestaltung der Lizenz und ihre
Einordnung in das System des Bürgerlichen Rechts, 1968; Frey, Die Rechtsnatur
der Patentlizenz, 1976; Bühler, Die freie Markenlizenzierung, 1995; Emmert, Die
Stellung der Markenlizenz im deutschen Privatrecht, 2001; Stier, Die Unterbre-
chung urheberrechtlicher Lizenzketten, 2014; Bühling, Die Markenlizenz und
ihre vertragliche Gestaltung, 1999; Straub, Mehrfache Berechtigung an Marken,
1998.

18 Pahlow, Louis, Lizenz und Lizenzvertrag, 2006.
19 McGuire, Die Lizenz, 2012.
20 Hilty, Lizenzvertragsrecht, 2001.
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Untersuchungen angesprochen.21 Eine genaue Betrachtung von Lizenzver-
trägen, die eine Nähe zu den Gesellschaftsverträgen aufweisen, wie Kon-
zernlizenzen, Kreuzlizenzvereinbarungen und Patentpools, und die Cha-
rakterisierung dieser Verträge nach den Vertragstypen des Bürgerlichen
Gesetzbuches fehlen größtenteils. So widmet sich Königs den Patentpool-
verträgen, ohne die vertragstypologische Natur des Vertrages festzustel-
len.22 Groß, Bartenbach und Pahlow bearbeiten die Konzernlizenz im Hand-
buch zum Patentvertragsrecht in nur wenigen Randnummern.23

Weiterhin liegen Arbeiten zu Forschungs- und Entwicklungsgemein-
schaften vor, die sich mit der vertraglichen Ausgestaltung befassen,24 aber
es fehlt meist an einer vertragstypologischen Einordnung in die Vertragsty-
pen des Bürgerlichen Gesetzbuches und an einer Identifizierung zwingen-
der Normen des geltenden Rechts, die die vertragliche Ausgestaltung be-
einflussen.

Ebenso behandeln einige Autoren die Teilrechtsübertragung von Mar-
ken nur am Rande einer übergeordneten Fragestellung. Inwiefern die Teil-
rechtsübertragung sich zur Partizipation von Unternehmen eignet und
welcher Vertrag der Teilrechtsübertragung als Kausalgeschäft zugrunde
liegt, bleibt aber im Dunkeln.25

Insgesamt mangelt es an einer umfassenden Untersuchung, die die ver-
traglichen Ausgestaltungen zur Partizipation von Unternehmen an Mar-
ken- und Patentrechten unter besonderer Berücksichtigung des Gesell-
schaftsrechts vornimmt und die sich hieraus ergebenden Haftungsrisiken
und Sanktionsmöglichkeiten für Unternehmen näher in den Blick nimmt.

21 Haedicke, Rechtskauf und Rechtsmängelhaftung, 2003; Jänich, Geistiges Eigen-
tum, 2001.

22 Königs, Patentpools, 2014.
23 Pahlow, Patentlizenz und Patentlizenzvertrag, in: Henn/Pahlow, Patentvertrags-

recht, § 9 Rn. 18; Groß, Lizenzvertrag, 10. Aufl., Rn. 42; Bartenbach, Patentlizenz,
Rn. 1203 ff.

24 Winzer, Forschungs- und Entwicklungsverträge, 2006; Fett/Spiering, Handbuch
Joint Venture, 2014; Mestmäcker, Ernst-Joachim/Blaise, Jean-Bernard/David, Donald-
son (Hrsg.), Gemeinschaftsunternehmen (Joint venture – Filiale commune) im
Konzern- und Kartellrecht, 1979; Tegen, Joint Venture-Vertrag und Projektträger-
gesellschaft im amerikanischen und deutschen Recht, 1998; Beda, Durchgriffshaf-
tung im Joint Venture, 1995.

25 Brämer, Die Sicherungsabtretung von Markenrechten, 2005; Volkmer, Das Mar-
kenrecht im Zwangsvollstreckungsverfahren, 1999; Kühnen, Die Teilung des Pa-
tents, 2000; Kessen, Die Firma als selbständiges Verkehrsobjekt, 2011.
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Gang der Untersuchung

Diese Arbeit behandelt im Kern die vertraglichen Möglichkeiten zur Parti-
zipation an Marken- und Patentrechten sowie die sich aus der Teilhabe er-
gebenden haftungsrechtlichen Fragestellungen.

Die Untersuchung widmet sich zur Beantwortung der zentralen Frage-
stellungen zunächst der Systematik des Rechts der verbundenen Unterneh-
men sowie den Kategorien des Marken- und Patentrechts (1. Kapitel), um
sodann Unternehmen als Marken- und Patentinhaber (2. Kapitel) näher in
den Blick zu nehmen. Das dogmatische Verständnis des Unternehmens als
Vollrechtsinhaber durch Anmeldung oder Entstehung im Unternehmen
legt das Fundament zur Beantwortung der Inhaberschaft an Marken- und
Patentrechten bei kooperativ entwickelten Patentrechten (2. Kapitel I.)
und kooperativ genutzten Markenrechten (2. Kapitel II.–IV.). Hierbei ist
unter anderem auf die Frage einzugehen, welche Normen des Bürgerli-
chen Gesetzbuches auf Forschungs- und Entwicklungsverträge Anwen-
dung finden und wie sich die Inhaberschaft von Markenrechten in verbun-
denen Unternehmen darstellt.

Der Vollrechtsinhaber an Marken- und Patentrechten hat eine von
Fremdinteressen befreite Nutzungsmöglichkeit. Diese Stellung ermöglicht
die größte Gestaltungsfreiheit für Unternehmen in der Verwertung des
Schutzrechts. Die verschiedenen wirtschaftlichen Partizipationsmöglich-
keiten für einen Vollrechtsinhaber können durch eine „Stufenleiter der
Teilhabe“ beschrieben werden. Dies setzt die unterschiedlichen Teilhabe-
möglichkeiten in ein Rangverhältnis, wobei die „oberste Stufe“ die größte
Gestaltungsfreiheit für das Unternehmen bedeutet. Der Gang der Untersu-
chung orientiert sich an dieser „Stufenleiter“. Die „Stufenleiter der Teilha-
be“ hinabgehend, ist die nächste wirtschaftliche Partizipationsmöglichkeit
für Unternehmen die translative Schutzrechtsübertragung (3. Kapitel),
denn Unternehmen erhalten das bestehende Schutzrecht von einem Drit-
ten. Das Unternehmen muss somit durch privatautonome Gestaltung die
Interessen der anderen Vertragspartei berücksichtigen, was die vertragliche
Gestaltungsfreiheit einschränkt. Hierbei ist den Fragen nachzugehen, ob
und inwiefern Unternehmen durch translative Schutzrechtsübertragung
an Marken- und Patentrechten wirtschaftlich partizipieren können, wie
diese Rechts- (3. Kapitel I.) sowie Teilrechtsübertragungen (3. Kapitel II.
2.) rechtlich zu charakterisieren sind, und welche Risiken für Unterneh-
men bestehen (3. Kapitel II. 3.). Es ist weiterhin darauf einzugehen, inwie-
fern die entstehende „Pattsituation“ zwischen den geteilten Rechten aufge-
löst werden kann (3. Kapitel II. 2. b.). Das 3. Kapitel soll durch dieses Vor-
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gehen einen Beitrag zur Beantwortung der übergeordneten Fragestellung
leisten, indem besondere vertragliche Partizipationsmöglichkeiten an Mar-
ken- und Patentrechten für Unternehmen, unter Berücksichtigung der ge-
sellschaftsrechtlichen Vorschriften, herausgearbeitet sowie die Insolvenzri-
siken der verschiedenen Partizipationsmöglichkeiten identifiziert werden.

Eine weitere Stufe ist die translative Einlage eines Marken- oder Patent-
rechts in ein Unternehmen (4. Kapitel). Das Unternehmen wird Voll-
rechtsinhaber. Zusätzlich zu den Interessen der Vertragsparteien finden
durch die gesetzlichen Vorschriften des Kapitalgesellschaftsrechts die Inter-
essen des Rechtsverkehrs Eingang in die vertragliche Gestaltung (4. Kapitel
I.). Ob und inwiefern marken- oder patentgesetzliche Vorschriften die
Leistung zur freien Verfügung gemäß § 7 Abs. 3 GmbHG verhindern, ist
Gegenstand der Untersuchung (4. Kapitel II.–III.). Insbesondere werden
die Rechtsfolgen einer „Leerübertragung“ und die Auswirkungen auf die
Leistung zur freien Verfügung zu erörtern sein (4. Kapitel III.). Hierbei
wird ebenfalls untersucht, ob und inwiefern die Leitprinzipien des Gesell-
schaftsrechts das Marken- und Patentrecht überlagern und inwieweit hier-
durch eine Hierarchie der Rechtsgebiete herausgearbeitet werden kann.

Der Stufenleiter folgend ist die Partizipation an Marken- und Patent-
rechten durch Konzernlizenzen zu untersuchen (5. Kapitel). Das Unter-
nehmen wird nicht Vollrechtsinhaber, sondern erhält ein Nutzungsrecht.
Die Kategorisierung, Charakterisierung und die Wirkung der Konzernli-
zenz dienen dem dogmatischen Verständnis von Konzernlizenzen an Mar-
ken- und Patentrechten (5. Kapitel I. und II.), was als dogmatisches Funda-
ment die Beantwortung unternehmensspezifischer Fragestellungen ermög-
licht. Es werden die Kategorien und die jeweilige rechtliche Konstruktion
der Konzernlizenzen untersucht. Die Anwendbarkeit von Normen des
Bürgerlichen Gesetzbuches auf Konzernlizenzverträge sind ebenfalls Ge-
genstand der Darstellung. Insbesondere wird zu erörtern sein, ob und in-
wiefern Patentpoolverträge und Kreuzlizenzvereinbarungen eine Kategorie
des Konzernlizenzvertrags darstellen. Aufbauend auf diesen Ergebnissen
wird der Einfluss von Unternehmensinteressen auf Lizenzverträge näher in
den Blick genommen (5. Kapitel III.).

Auf der letzten Stufe der „Stufenleiter der Teilhabe“ steht die Marken-
und Patentlizenz als Einlage in ein Unternehmen durch konstitutive
Schutzrechtsübertragung (6. Kapitel). Es wird auf die Anwendbarkeit des
§ 52 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG innerhalb eines Gesellschaftsvertrags einzuge-
hen sein (6. Kapitel III.) sowie auf die Auswirkungen des § 36a Abs. 2 S. 2
AktG auf die Grundsätze der Leerübertragung.
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Im Schlusskapitel werden die Haftungsfragen von und durch „natürli-
che Personen“ innerhalb eines Unternehmens dargestellt. Im Mittelpunkt
der Untersuchung stehen Haftungsrisiken und Sanktionsmöglichkeiten
partizipierender Unternehmen (7. Kapitel). Es wird zwischen „verschiede-
nen Handelnden“ im Unternehmen – Gesellschafter, organschaftlicher
Vertreter und Angestellten – unterschieden. Innerhalb dieser Erörterung
ist die Darstellung nach Haftungsadressat unterteilt
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